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ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Die Bezahlung der Prüfungen erfolgt ausschließlich per Überweisung bzw. 

Bankeinzahlung. 

 
Die Prüfungsgebühren sind nach Erhalt der Bestätigung der Anmeldung innerhalb der 

genannten Zahlungsfrist auf das folgende Konto einzuzahlen: 

 
Goethe-Institut Casablanca 

BMCI Casablanca Place 16 novembre RIB : 013 

780 01291 00060200184 48 

 
Goethe-lnstitut Rabat 

BMCI Rabat Agence Ville Nouvelle 

RIB: 013 810 01 032 003583 001 33 94 

 
Überweisungen müssen Vor- und Nachnamen und die bei der Anmeldung Obermittelte 

Prüfungsteilnehmernummer sowie Bezeichnung und Datum der Prüfung enthalten. Im Falle 

von fehlenden Angaben auf der Überweisung ist keine Einschreibung möglich. 

 
Wenn die Überwiesene Summe nicht exakt dem Prüfungspreis entspricht, ist ebenfalls keine 

Einschreibung möglich. Der/Die Teilnehmende verliert den Anspruch auf den Prüfungsplatz, 

wenn nicht umgehend eine Korrektur erfolgt oder diese nicht möglich ist. 

 
Eine Nichtbezahlung der Prüfungsgebühren innerhalb der genannten Zahlungsfrist führt zur 

Stornierung der Prüfungseinschreibung. 

 

Barzahlungen und Zahlungen per Kreditkarte können nur in Ausnahmefallen und nach 

vorheriger Rücksprache mit dem Sprachkursbüro entgegengenommen werden. Eine Zahlung 

per Scheck ist ausgeschlossen. 

 

ROCKTRITT UNO ERSTATTUNG 

Meldet sich ein/e Prüfungsteilnehmende/r bis zum Prüfungstag per Attest krank und wird 

in einen anderen Prüfungstermin eingeschrieben, entsteht eine Umbuchungsgebühr in Hohe 

von 250 MAD (ab 01.01.2024 500 MAD). Sollte die Umbuchungsgebühr nicht fristgerecht 

bezahlt werden, gilt dies automatisch als Rücktritt von der Prüfung. Bereits gezahlte 

Prüfungsgebühren werden nicht zurückerstattet. 

 
Am Prüfungstag hat der/die Prüfungsteilnehmende das Recht des Rücktritts von der Prüfung. In 

diesem Fall sowie im Falle des Ausschlusses von der Prüfung (vgl. 

Prüfungsordnung § 12) werden die gezahlten Prüfungsgebühren nicht erstattet, die Prüfung 

gilt dann als nicht abgelegt. Wird die Prüfung nach Beginn abgebrochen, so gilt die Prüfung 

als nicht bestanden. 






